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bestürzt über die neuen und wiederkehrenden Gewalt-
handlungen, die an diplomatischen und konsularischen Ver-
tretern verübt werden und die unschuldige Menschenleben
gefährden oder fordern und die normale Tätigkeit dieser Ver-
treter und Bediensteten schwer behindern,

höchst besorgt über das Komplott zur Ermordung des
Botschafters Saudi-Arabiens bei den Vereinigten Staaten von
Amerika,

1. verurteilt erneut nachdrücklich und unmissver-
ständlich den Terrorismus in allen seinen Arten und Erschei-
nungsformen, gleichviel von wem, wo und zu welchem
Zweck er begangen wird, da er eine der schwersten Bedro-
hungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
darstellt;

2. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen ge-
gen diplomatische und konsularische Vertretungen und Ver-
treter sowie gegen Vertretungen und Vertreter internationaler
zwischenstaatlicher Organisationen und gegen Bedienstete
dieser Organisationen und betont, dass es für solche Handlun-
gen niemals eine Rechtfertigung geben kann;

3. beklagt das Komplott zur Ermordung des Bot-
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in Unterstützung verstärkter regionaler Anstrengungen
zur weiteren Umsetzung der früheren Erklärungen über gut-
nachbarliche Beziehungen, unter Begrüßung der am 2. No-
vember 2011 in Istanbul (Türkei) abgehaltenen Konferenz
über Sicherheit und Zusammenarbeit im Herzen Asiens, bei
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den Bestrebungen zur weiteren Verbesserung der Kohärenz
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tionalen Sicherheitskräfte und ihre internationalen Partner für
ihre diesbezüglichen Anstrengungen;

13. stellt fest, dass die Regierung Afghanistans, unter-
stützt durch die internationale Gemeinschaft, die Verantwor-
tung für die Gewährleistung der Sicherheit und der öffentli-
chen Ordnung im ganzen Land trägt, und unterstreicht, wie
wichtig es ist, im Einklang mit dem Ziel der Transition die
Autorität der Zentralregierung weiter auf alle Provinzen Af-
ghanistans auszudehnen und namentlich die Präsenz der af-
ghanischen Sicherheitskräfte zu verstärken;

14. bekundet ihre Unterstützung für das vom Gemein-
samen Koordinierungs- und Überwachungsrat gebilligte Ziel
der Regierung Afghanistans, dafür zu sorgen, dass die afgha-
nischen nationalen Sicherheitskräfte über die erforderliche
Stärke und Einsatzfähigkeit verfügen, um bis Ende 2014 in
allen Provinzen die Hauptverantwortung für die Sicherheit
von der Sicherheitsbeistandstruppe übernehmen zu können,
und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die für mehr
Sicherheit erforderliche Unters
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bekämpfung, der Entwicklung auf Distriktebene und der In-
itiativen unter afghanischer Führung, die verhindern sollen,
dass sich Gruppen oder Einzelpersonen illegal am politischen
Prozess beteiligen, namentlich an künftigen Wahlen, im Ein-
klang mit den in Afghanistan erlassenen Gesetzen und sonsti-
gen Vorschriften;

23. bekundet ihre Anerkennung für die von der Regie-
rung Afghanistans erzielten Fortschritte bei dem Programm
zur Auflösung illegaler bewaffneter Gruppen und seiner Inte-
gration in das afghanische Friedens- und Wiedereingliede-
rungsprogramm, begrüßt die anhaltende Entschlossenheit der
Regierung, dieses Engagement auf der nationalen, der Pro-
vinz- und der Ortsebene aktiv voranzutreiben, betont, wie
wichtig alle Maßnahmen zur Schaffung ausreichender legaler
Möglichkeiten zum Einkommenserwerb sind, und fordert die
Fortsetzung der internationalen Unterstützung für diese Maß-
nahmen;

24. ist nach wie vor zutiefst besorgt über das anhalten-
de Problem der Antipersonenminen und explosiven Kampf-
mittelrückstände, die eine große Gefahr für die Bevölkerung
und ein erhebliches Hindernis für die Wiederaufnahme der
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33. begrüßt die Schaffung des Treuhandfonds für Frie-
den und Wiedereingliederung, erinnert an die jeweils auf der
Londoner und der Kabuler Konferenz eingegangenen Ver-
pflichtungen und betont, wie wichtig es ist, dass die interna-
tionale Gemeinschaft fortlaufend Beiträge an den Treuhand-
fonds leistet;

34. stellt fest, dass die Aussöhnung mit der Regierung
Afghanistans seitens derjenigen Taliban, die die terroristische
Ideologie Al-Qaidas und ihrer Anhänger verworfen haben,
die Verfassung einhalten und eine friedliche Beilegung des
andauernden Konflikts in Afghanistan unterstützen, weiter
voranschreitet, fordert die Taliban auf, das Angebot Präsident
Hamid Karsais anzunehmen und der Gewalt abzuschwören,
sich von terroristischen Gruppen loszusagen, die Verfassung
einzuhalten und sich dem Friedens- und Aussöhnungsprozess
anzuschließen, und stellt außerdem fest, dass die Sicherheit
trotz der Entwicklung der Lage in Afghanistan und der Fort-
schritte bei der Aussöhnung nach wie vor eine ernste Heraus-
forderung in Afghanistan und der Region darstellt;

35. stellt außerdem fest, dass die Zahl der Personen,
die sich an dem afghanischen Friedens- und Wiedereingliede-
rungsprogramm beteiligen, gestiegen ist, begrüßt die Ergeb-
nisse der im Mai 2011 abgehaltenen Konferenz zur Überprü-
fung des Programms und die jüngsten Anstrengungen zur Ge-
währleistung seiner Durchführung, ermutigt zu weiteren An-
strengungen, die verbleibenden operativen Herausforderun-
gen anzugehen, namentlich durch einen geeigneten Überprü-
fungsmechanismus und die Verknüpfung dieser Arbeit mit
den weiterreichenden Anstrengungen zur Regelung von Kon-
flikten und Beschwerden auf lokaler Ebene, und ermutigt fer-
ner die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung dieser
Anstrengungen unter afghanischer Führung;

Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechte

36. betont, dass eine gute Regierungsführung, Rechts-
staatlichkeit und die Menschenrechte die Grundlage für ein
stabiles und prosperierendes Afghanistan bilden, und stellt
fest, wie wichtig es ist, die Kapazität der Regierung Afghani-
stans auszubauen, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlich-
keit und eine gute Regierungsführung auf verantwortliche
und wirksame Weise zu fördern und zu schützen;

A. Demokratie

37. erkennt an, wie wichtig die Abhaltung freier, fai-
rer, transparenter, glaubhafter, sicherer und alle Seiten ein-
schließender Wahlen als entscheidender Schritt zur Festigung
der Demokratie für alle Afghanen ist, betont die diesbezügli-
che Verantwortung der afghanischen Behörden, betont außer-
dem die Notwendigkeit einer rechtzeitigen und geordneten
Vorbereitung der Wahlen, fordert die internationale Gemein-
schaft auf, weiterhin finanzielle und technische Hilfe bereit-
zustellen, betont die Führungsrolle der Hilfsmission bei der
Koordinierung dieser Anstrengungen und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft auf, die Regierung Afghanistans und
die zuständigen afghanischen Institutionen zu unterstützen;

38. begrüßt die Lösung der festgefahrenen institutio-
nellen Situation nach dem Beschluss, die Unabhängige Wahl-
kommission in letzter Instanz über Wahlfragen entscheiden zu
lassen, verweist erneut auf die Verpflichtung, die die afghani-
sche Regierung im Kabuler Kommuniqué eingegangen ist,
aufbauend auf den bei früheren Wahlen, einschließlich der
Parlamentswahlen 2010, gewonnenen Erfahrungen die lang-
fristige Reform des Wahlsystems in Angriff zu nehmen, und
bekräftigt, dass die friedliche Zukunft Afghanistans in gestärk-
ten und transparenten demokratischen Institutionen, der Ach-
tung der Gewaltenteilung, gestärkten, in der Verfassung ver-
ankerten Kontrollmechanismen und der Garantie und Durch-
setzung der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten liegt;

B. Gerechtigkeit und Justiz

39. begrüßt außerdem die von der Regierung Afghani-
stans unternommenen Schritte zur Reform des Justizsektors
und die von der Regierung Afghanistans auf der Kabuler
Konferenz eingegangene Verpflichtung, den Zugang zur Jus-
tiz in ganz Afghanistan zu verbessern, betont die Notwendig-
keit weiterer rascherer Fortschritte bei der Schaffung eines
fairen, transparenten und wirksamen Justizsystems, insbeson-
dere mittels der zügigen Durchführung des Nationalen Justiz-
programms, der Nationalen Justizstrategie und des vorgese-
henen nationalen Prioritätenprogramms „Recht und Gerech-
tigkeit für alle“ und mittels der Gewährleistung von Sicher-
heit und Rechtsstaatlichkeit im ganzen Land, und fordert die
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, die Bemü-
hungen der Regierung auf diesen Gebieten auch weiterhin auf
koordinierte Weise zu unterstützen;

40. erkennt die Fortschritte an, die die Regierung Af-
ghanistans und die internationale Gemeinschaft im Hinblick
darauf erzielt haben, ausreichende Ressourcen für den Wie-
deraufbau und die Reform des Strafvollzugs zur Verfügung
zu stellen, damit die Rechtsstaatlichkeit und die Menschen-
rechte in den Gefängnissen besser geachtet und gleichzeitig
die Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit der
Insassen vermindert werden;

41. legt der Regierung Afghanistans nahe, mit Unter-
stützung der Hilfsmission, der internationalen Gemeinschaft
und anderer Partner, namentlich der afghanischen Unabhän-
gigen Menschenrechtskommission, weitere Maßnahmen zu
ergreifen, um die Menschenrechte der in allen afghanischen
Gefängnissen und Haftanstalten einsitzenden Personen zu
schützen und Verletzungen dieser Rechte zu verhüten, im
Einklang mit der afghanischen Verfassung, den afghani-
schen Gesetzen und den internationalen Verpflichtungen,
und die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaat-
lichkeit innerhalb Afghanistans zu gewährleisten, begrüßt
die Kooperation seitens der Regierung Afghanistans und die
diesbezüglichen Unterstützungsbemühungen der internatio-
nalen Gemeinschaft, nimmt Kenntnis von den Empfehlun-
gen in dem Bericht der Hilfsmission vom 10. Oktober 201137

37 In Englisch verfügbar unter http://www.unhcr.org/refworld/docid/
4e93ecb22.html.
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ten einschließt, und begrüßt die von der Regierung diesbezüg-
lich bereits unternommenen Schritte;

D. Menschenrechte

51. verweist darauf, dass die in der Verfassung veran-
kerte Garantie der Achtung der Menschenrechte und Grund-
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allen Bereichen des afghanischen Lebens in vollem Umfang
und gleichberechtigt teilhaben, dass ihre Gleichheit vor dem
Gesetz gewährleistet ist und dass sie ohne jede Diskriminie-
rung gleichen Zugang zu einem Rechtsbeistand haben, und
betont, dass Afghanistan im Einklang mit seinen völkerrecht-
lichen Verpflichtungen weitere Fortschritte in Geschlechter-
und Gleichstellungsfragen erzielen muss;

59. verurteilt mit Nachdruck Fälle von Diskriminie-
rung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbesondere
gegen Frauenrechtlerinnen und prominente Frauen des öf-
fentlichen Lebens, gleichviel wo in Afghanistan sie sich er-
eignen, namentlich die Tötungen, Verstümmelungen und
„Ehrenmorde“ in bestimmten Teilen des Landes;

60. bekundet erneut ihre Anerkennung für den in der
Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Er-
mächtigung der Frauen (UN-Frauen) angesiedelten Sonder-
fonds für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen sowie
dessen Dringlichkeitsfonds, über den weiter die gezielte Ge-
walt gegen Frauen und Frauenrechtsverteidiger in Afghani-
stan bekämpft wird, und betont, dass für diese Fonds auch
weiterhin Finanzbeiträge seitens der internationalen Gemein-
schaft benötigt werden;

61. begrüßt die Fortschritte und die Anstrengungen
der Regierung Afghanistans bei der Diskriminierungsbe-
kämpfung, legt der Regierung eindringlich nahe, alle Teile
der afghanischen Gesellschaft, insbesondere Frauen, aktiv in
die Erarbeitung und Durchführung von Soforthilfe-, Rehabili-
tations-, Wiederherstellungs- und Wiederaufbauprogrammen
sowie in die nationalen Prioritätenprogramme einzubeziehen
und die Fortschritte bei der vollen Integration der Frauen in
das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben
genau zu verfolgen, betont die Notwendigkeit weiterer Fort-
schritte zur Gleichstellung der Geschlechter gemäß den völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen des Landes und zur Ermächti-
gung der Frauen in der Politik und der öffentlichen Verwal-
tung Afghanistans, auch in Führungspositionen und unterhalb
der nationalen Ebene, betont außerdem, dass Frauen der Zu-
gang zu Beschäftigung erleichtert sowie ihre Alphabetisie-
rung und Ausbildung gewährleistet werden müssen, und for-
dert die internationale Gemeinschaft auf, weitere diesbezügli-
che Unterstützung bereitzustellen;

62. betont, dass die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten der Kinder in Afghanistan gewährleistet wer-
den muss und erinnert daran, dass das Übereinkommen über
die Rechte des Kindes40 und die beiden dazugehörigen Fakul-
tativprotokolle41 von allen Vertragsstaaten vollständig durch-
geführt werden müssen und dass auch die Resolutionen des

Sicherheitsrats 1612 (2005) vom 26. Juli 2005, 1882 (2009)
vom 4. August 2009 und 1998 (2011) vom 12. Juli 2011 über
Kinder und bewaffnete Konflikte in vollem Umfang durchzu-
führen sind;

63. bekundet in diesem Zusammenhang 
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führende Rolle der Hilfsmission bei den Bemühungen um die
weitere Verbesserung der Kohärenz und der Koordinierung
der internationalen Maßnahmen;

67. betont die Notwendigkeit eines anhaltenden, nach-
drücklichen internationalen Engagements für die humanitäre
Hilfe und für Wiederherstellungs-, Rehabilitations-, Wieder-
aufbau- und Entwicklungsprogramme unter der Trägerschaft
der Regierung Afghanistans und dankt gleichzeitig dem Sys-
tem der Vereinten Nationen und allen Staaten sowie den in-
ternationalen und nichtstaatlichen Organisationen, deren in-
ternationale und lokale Mitarbeiter trotz Sicherheitsproble-
men und Zugangsschwierigkeiten in einigen Gebieten dem
Bedarf Afghanistans auf humanitärem Gebiet, für die Zeit der
Transition und auf dem Gebiet der Entwicklung auch weiter-
hin entsprechen;

68. dankt der internationalen Gemeinschaft für die hu-
manitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe, die sie im Hinblick
auf den Wiederaufbau und die Entwicklung Afghanistans
leistet, ist sich der Notwendigkeit weiterer Verbesserungen
der Lebensbedingungen des afghanischen Volkes bewusst
und betont, dass die Entwicklung der Fähigkeit der Regierung
Afghanistans zur Erbringung sozialer Grunddienste, insbe-
sondere auf dem Gebiet der Bildung und der öffentlichen Ge-
sundheit, und zur Förderung der Entwicklung gestärkt und
unterstützt werden muss;

69. legt der Regierung Afghanistans eindringlich na-
he, als Voraussetzung für Fortschritte bei der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung stärkere Anstrengungen zur
Reform der wichtigsten Versorgungssektoren, wie der Ener-
gie- und Trinkwasserversorgung, zu unternehmen, lobt die
Regierung für die Anstrengungen, die sie bisher unternom-
men hat, um einen tragfähigen Haushalt zu erreichen, nimmt
Kenntnis von den noch zu bewältigenden Herausforderungen
und fordert mit Nachdruck ein fortgesetztes Engagement zur
Erzielung von Staatseinnahmen;

70. bekundet ihre Anerkennung für die Arbeit, die die
regionalen Wiederaufbauteams im Rahmen der Gegebenhei-
ten der jeweiligen Provinz zur Unterstützung der nationalen
Prioritäten beim Aufbau der Kapazitäten der lokalen Institu-
tionen leisten;

71. legt der internationalen Gemeinschaft und dem
Unternehmenssektor nahe, die afghanische Wirtschaft zu un-
terstützen, um so zur langfristigen Stabilität beizutragen, und
Möglichkeiten für die Verstärkung von Handel und Investi-
tionen und mehr Beschaffungen vor Ort zu erkunden, und legt
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78. begrüßt es, dass afghanische Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebene weiter freiwillig, in Sicherheit und Würde und
auf Dauer zurückkehren, stellt gleichzeitig jedoch mit Be-
sorgnis fest, dass die Bedingungen in manchen Teilen Afgha-
nistans noch keine sichere und dauerhafte Rückkehr an einige
Herkunftsorte zulassen;

79. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf
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Auslandsinvestitionen und zum Aufbau der Infrastruktur, na-
mentlich für die infrastrukturelle Anbindung, die Energiever-
sorgung, den Verkehr und das integrierte Grenzmanagement,
mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die
Schaffung von Arbeitsplätzen in Afghanistan zu fördern;

88. legt den Ländern der Gruppe der Acht nahe, die
Zusammenarbeit zwischen Afghanistan und seinen Nachbarn
weiterhin durch gegenseitige Konsultationen und Vereinba-
rungen anzuregen und zu unterstützen, so auch im Rahmen
von Entwicklungsprojekten auf Gebieten wie der infrastruk-
turellen Anbindung, dem Grenzmanagement und der wirt-
schaftlichen Entwicklung, und sieht in dieser Hinsicht der
Schaffung der auf der regionalen Schienenkonferenz am
4. und 5. Juli 2011 in Paris angekündigten afghanischen Ei-
senbahnbehörde mit Interesse entgegen;

Suchtstoffbekämpfung

89. begrüßt die Maßnahmen der Regierung Afghani-
stans zur Bekämpfung der Drogenproduktion in Afghanistan,
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„Good Performers Initiative“ durchführen, die den Gouver-
neuren Anreize zur Verringerung des Anbaus von Drogen-
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109. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung alle drei Monate über die Entwicklungen in Afgha-
nistan sowie über den Stand der Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten;

110. beschließt, den Punkt „Die Situation in Afgha-
nistan“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/14

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 30. November 2011,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 115 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 53 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/66/L.15 und Add.1, eingebracht von: Ägypten,
Algerien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Brunei Darussalam,
Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepu-
blik Laos, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Südafri-
ka, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zypern, Palästina. 

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbu-
da, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Ar-
menien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Pluri-
nationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-
na Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische
Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Malaysia, Malediven, Ma-
li, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan,




